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1 Prüfungsauftrag

An den Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Frankfurt am Main

Der Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Frankfurt am Main, besteht aus dem

Geschäftsbereich Verband und dem Treuhandbereich Ausgleichsfonds nach § 17a

Abs. 5 KHG. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Ge-

schäftsbereich Verband.

Der Vorstand des Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Frankfurt am Main, hat

uns in seiner Sitzung am 15. September 2025 zum Abschlussprüfer gewählt. Dem-

gemäß wurden wir beauftragt, den

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025

des Hessische Krankenhausgesellschaft e. V.

– Geschäftsbereich Verband –,

Frankfurt am Main,

– nachfolgend auch Geschäftsbereich Verband genannt –

unter Einbeziehung der Buchführung zu prüfen. Es handelt sich um eine freiwillige

Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im

Verhältnis zu Dritten – die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfe-

rinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die diesem Bericht

als abschließende Anlage beigefügt sind. Wir verweisen ergänzend auf die dort in

Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegen-

über Dritten. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Ab-

schlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den

vorliegenden Bericht. Er wurde unter Beachtung berufsüblicher Grundsätze und des

Prüfungsstandards IDW PS 450 n. F. (10.2021) verfasst.
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2 Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Geschäftsbereichs Verband

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter haben zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt. Sie

haben im Jahresabschluss und in sonstigen Unterlagen zur Lage des Geschäfts-

bereichs Verband Stellung genommen.

Als Ergebnis unserer Prüfung fassen wir folgende Kernaussagen zum Geschäftsver-

lauf und zur Lage des Geschäftsbereichs Verband zusammen:

Der Geschäftsbereich Verband schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag

in Höhe von 194 TEUR ab nach einem Jahresfehlbetrag von 157 TEUR im Vorjahr. 

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gesamterträge im Berichtsjahr um 122 TEUR

auf 3.837 TEUR an. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 102 TEUR, was im We-

sentlichen auf einen Anstieg der Mitgliedsbeiträge infolge von Leistungsausweitun-

gen zurückzuführen ist. Die sonstigen Erträge nahmen um 77 TEUR zu, vor allem

aufgrund periodenfremder Erträge. Aufgrund von fehlerhaft gemeldeten Antragszah-

len konnten einige Rechnungen im Erlösbereich eLA erst verspätet abgerechnet

werden. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gingen hingegen um

57 TEUR zurück. Im Vorjahr hatte die Auflösung einer Rückstellung im Zusammen-

hang mit einer Betriebsprüfung in Höhe von 58 TEUR zu einem entsprechend höhe-

ren Wert geführt.

Die Personalaufwendungen haben sich um 234 TEUR auf insgesamt 1.906 TEUR

erhöht. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf Tariferhöhungen sowie einen leicht

erhöhten Personaleinsatz zurückzuführen.

Die Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf reduzierten sich hingegen um

206 TEUR auf 560 TEUR (Vorjahr: 766 TEUR). Der Rückgang resultiert im Wesent-

lichen aus geringeren Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit der

Auswirkungsanalyse zur Krankenhausreform.
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Das langfristige Kapital überdeckt das langfristige Vermögen um 1.044 TEUR

(Vorjahr: 1.222 TEUR). Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung

von Kapitalbindungs- und Kapitalüberlassungsfristen ist somit weiterhin gegeben.

Die Liquidität auf kurze Sicht beträgt zum Bilanzstichtag 1.090 TEUR nach

1.287 TEUR zum Vorbilanzstichtag. Diese Liquidität reicht aus, um den betriebsge-

wöhnlichen monatlichen Finanzbedarf in Höhe von 334 TEUR für rund 3,3 Monate

zu decken.
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3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 des Hessische

Krankenhausgesellschaft e. V. – Geschäftsbereich Verband –, Frankfurt am Main, in

der Fassung der Anlagen I und II den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Hessische Krankenhausgesellschaft e. V. –

Geschäftsbereich Verband –, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-

pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Geschäftsbereichs Verband zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-

verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten

beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen des Geschäftsbereichs Verband abzuge-

ben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-

hängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-

sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit

des Geschäftsbereichs Verband zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
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Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls die-

se Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-

hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Geschäftsbereich

Verband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Mainz, 10. Juni 2026

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Mainz

gez. Dirk Riesenbeck-Müller gez. Tabea Lücke
Dirk Riesenbeck-Müller Tabea Lücke

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
Steuerberater
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4 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung sowie der aus Bilanz und

Gewinn- und Verlustrechnung bestehende Jahresabschluss (Anlagen I und II). Der

vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften für alle Kaufleute aufgestellt. Die maßgebenden Rechnungslegungsgrund-

sätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvor-

schriften der §§ 242 bis 256a HGB. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob die für die

Rechnungslegung anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften einschließ-

lich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden

sind. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu

den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf die dargestellten Prüfungsgegenstände ergeben. Ei-

ne Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbeson-

dere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Ge-

genstand unseres Prüfungsauftrags. 

Die gesetzlichen Vertreter des Geschäftsbereichs Verband sind für die Buchführung,

die Aufstellung des Jahresabschlusses und die dazu eingerichteten internen Kontrol-

len sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die

von den gesetzlichen Vertretern vorgelegten Unterlagen und die gemachten Anga-

ben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung zu beurteilen.

Die Jahresabschlussprüfung haben wir im Mai 2026 in unseren Büroräumen in

Mainz durchgeführt. Weitere Prüfungshandlungen und die Fertigung des Prüfungs-

berichtes erfolgten ebenfalls in unseren Büroräumen in Mainz. 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den

gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig er-

bracht worden. Ergänzend hierzu haben uns die gesetzlichen Vertreter in der berufs-

üblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und

in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte,
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Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwen-

dungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle

bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres ha-

ben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung

nicht bekannt geworden.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung be-

rufsüblicher Grundsätze sowie der Prüfungsstandards und -hinweise des IDW vor-

genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hin-

reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung und der Jahresab-

schluss frei von falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern sind.

Die Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unter-

nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi-

chert werden können.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und

Jahresabschluss in ausreichendem und geeignetem Umfang eingeholt. Die Prüfung

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliede-

rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prü-

fungsurteil bildet.

Die von uns durchgeführte Prüfung hielt sich in dem für die Untersuchung der Be-

weiskraft der Buchführung erforderlichen und für die Prüfung von Ausweis, Nach-

weis und Angemessenheit der Wertansätze der Bilanzposten gebotenen Rahmen.

Auf dieser Basis haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses unter Beachtung der

Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, wesentli-

che falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern bezüg-

lich der gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf

die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und den Jahresabschluss wesentlich aus-

wirken, jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung.
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Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer

Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfprogramms mit dem Ziel,

ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf

ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren. Die Prüfungsstrategie basiert auf der

Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens sowie

seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Sie wird darüber hinaus von der Grö-

ße und Komplexität des Unternehmens und der Wirksamkeit seiner rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollen beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkennt-

nisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungs-

handlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der

Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresab-

schluss berücksichtigt (Prüfprogramm).

In Anbetracht der überschaubaren Größe des Unternehmens und der Übersichtlich-

keit seiner Verfahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Ein-

zelfallprüfungen durchgeführt. Dabei haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte ge-

setzt bzw. erwähnenswerte Prüfungshandlungen vorgenommen:

 Eintritt und Genauigkeit der Umsatzerlöse einschließlich korrespondierender

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,

 Vollständigkeit und Genauigkeit der Personalaufwendungen sowie der Perso-

nalrückstellungen.

Im Rahmen ihrer Beurteilung haben wir die Wirksamkeit der rechnungslegungsbezo-

genen internen Kontrollen sowie die zugrunde liegenden Prozessabläufe geprüft.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und der internen Kontrollen haben

wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfun-

gen berücksichtigt. Den Umfang unserer Einzelfallprüfungen haben wir durch

bewusste Auswahl bestimmt. Die Auswahl wurde so vorgenommen, dass sie der

wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung

trägt und es ermöglicht, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvor-

schriften ausreichend zu prüfen.

18 51630-202503



Den Pensionsrückstellungen liegen versicherungsmathematische Gutachten

der Beratungsgesellschaft für Versorgungseinrichtungen mbH, Wiesbaden, vom

21. Oktober 2025 zugrunde. Wir haben uns von der Qualifikation und der Objektivi-

tät des versicherungsmathematischen Sachverständigen überzeugt und die Bewer-

tung durch Plausibilitätskontrollen geprüft.

Sowohl bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung

der Auswirkungen von identifizierten falschen Darstellungen auf den Jahresab-

schluss haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet; ferner wurden auch

Feststellungen aus vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen berücksichtigt. 

Im Rahmen der Nachweisprüfung wurden Engagementbestätigungen der Kreditinsti-

tute und Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt.

Saldenbestätigungen von Lieferanten haben wir auf Basis unserer Risikobeurteilung

und unter Berücksichtigung der verfügbaren Prüfungsnachweise nicht eingeholt. Wir

haben uns durch alternative aussagebezogene Prüfungshandlungen eine hinrei-

chende Prüfungssicherheit verschafft.

Saldenbestätigungen von Krankenhäusern wurden nicht eingeholt, da diese Träger

derartige Nachweise aus organisatorischen Gründen nicht erstellen können. Von der

Richtigkeit der Salden haben wir uns durch geeignete alternative Prüfungshandlun-

gen überzeugt.

In der Prüfungsplanung haben wir neben dem oben beschriebenen Prüfungsansatz

den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen

sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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5 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen internen

Kontrollen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfas-

sung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens

ist den Verhältnissen des Geschäftsbereichs Verband angemessen. Die Buchfüh-

rung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens des

Geschäftsbereichs Verband entsprechen damit nach unseren Feststellungen in allen

wesentlichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine

Einwendungen.

5.1.2 Jahresabschluss

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneinge-

schränkten Prüfungsvermerk vom 5. Juni 2025 testierte Abschluss zum

31. Dezember 2024; er wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom

3. Dezember 2025 festgestellt. 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung

entwickelt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor-

schriften wurden beachtet. 

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gewinn- und

Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275

Abs. 2 HGB gegliedert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sind vollständig

und zutreffend dargestellt.

Hinsichtlich der Prüfungsschwerpunkte haben sich keine Einwendungen ergeben.

20 51630-202503



5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Be-

stätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss,

bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, in allen wesentlichen

Belangen den freiwillig angewendeten deutschen gesetzlichen Vorschriften

entspricht.

5.2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden wurden beibehalten, ebenso wurden mögliche Ausweiswahlrech-

te in Übereinstimmung zum Vorjahr vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände (Software) und das Sachanlagevermö-

gen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufe-

nen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die

Abschreibung erfolgt nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichti-

gung von Abschreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizulegenden Wert. So-

fern die Gründe für die Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfal-

len sind, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert an-

gesetzt. Für eventuelle Ausfallrisiken wurden im Berichtsjahr laut Auskunft der ge-

setzlichen Vertreter Einzelwertberichtigungen in Höhe von 55 TEUR bilanziert. Die

Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträ-

gen angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstich-

tag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausge-

wiesen.
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Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen er-

folgte zum 31. Dezember 2025 durch die Beratungsgesellschaft für Versorgungsein-

richtungen mbH, Wiesbaden, auf der Grundlage der anzuwendenden versicherungs-

mathematischen Richttafeln 2018 G von Professor Dr. Klaus Heubeck unter Zugrun-

delegung des gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB anzuwendenden Zinssatzes, der sich

bei einer pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (2,06 %).

Die Altersteilzeitverpflichtungen sind durch Rückdeckungsversicherungen gesichert.

Diese dienen ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus den Altersteilzeitver-

pflichtungen und sind daher dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen. Die An-

schaffungskosten der Vermögensgegenstände betrugen 69 TEUR, der beizulegen-

de Zeitwert 69 TEUR. Der Erfüllungsbetrag aus den Altersteilzeitverpflichtungen ist

mit 116 TEUR zu beziffern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge-

wissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit

dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag

angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-

gangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.
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5.3 Wirtschaftliche Lage und sonstige Erläuterungen

5.3.1 Ertragslage

Periodenvergleich

2025 2024 2023
Veränderung
2025/2024

E R T R A G TEUR TEUR TEUR TEUR %

Umsatzerlöse 3.657 3.555 3.435 102 2,9

Sonstige Erträge 179 102 100 77 75,5

Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen 1 58 0 -57 98,3

3.837 3.715 3.535 122 3,3

A U F W A N D

Personalaufwendungen 1.906 1.672 1.630 234 14,0

Verwaltungsbedarf 560 766 431 -206 26,9

Mitgliedsbeiträge 1.120 1.040 992 80 7,7

Mieten, Pachten und Leasing 135 117 125 18 15,4

Wasser, Energie, Brennstoffe 43 31 36 12 38,7

Steuern, Abgaben,
Versicherungen 16 19 29 -3 15,8

Instandhaltung,
Ersatzbeschaffung 6 6 2 0 0,0

Sonstige ordentliche
Aufwendungen 224 199 168 25 12,6

Abschreibungen 19 19 15 0 0,0

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 2 3 3 -1 33,3

4.031 3.872 3.431 159 4,1

Jahresergebnis -194 -157 104 -37
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5.3.2 Vermögens- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

31.12.2025 31.12.2024
Verände-

rung
TEUR % TEUR % TEUR

A K T I V S E I T E

Langfristiges Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 15 23 -8

Sachanlagen 18 20 -2

Finanzanlagen 510 510 0

543 28,1 553 25,7 -10

Kurzfristiges Vermögen

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 220 164 56

Sonstige Vermögensgegenstände 37 56 -19

Rechnungsabgrenzungsposten 3 6 -3

Geldmittel 1.129 1.373 -244

1.389 71,9 1.599 74,3 -210

1.932 100,0 2.152 100,0 -220

P A S S I V S E I T E

Langfristiges Kapital

Eigenkapital 1.378 1.572 -194

Pensionsrückstellungen 189 183 6

Sonstige Rückstellungen 20 20 0

1.587 82,1 1.775 82,5 -188

Kurzfristiges Kapital

Sonstige Rückstellungen 278 259 19

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 40 75 -35

Übrige Verbindlichkeiten 27 43 -16

345 17,9 377 17,5 -32

1.932 100,0 2.152 100,0 -220
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Deckung

Aus der Gegenüberstellung des langfristigen Kapitals und der Vermögenswerte ent-

sprechender Fristigkeit lässt sich im Vorjahresvergleich folgende Deckung ermitteln: 

31.12.2025 31.12.2024 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Langfristiges Kapital 1.587 1.775 -188

Langfristiges Vermögen -543 -553 10

Überdeckung des langfristigen
Vermögens durch langfristiges
Kapital 1.044 1.222 -178

Die Deckung hat sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 178 TEUR

verringert. Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung von

Kapitalbindungs- und Kapitalüberlassungsfristen ist weiterhin gegeben. Diese Ver-

änderung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

TEUR TEUR
Finanzwirtschaftlicher Fehlbetrag

Jahresfehlbetrag -194

Nicht geförderte, nicht ausgleichsfähige
Abschreibungen 19

Veränderung von Pensionsrückstellungen 6 -169

Nicht geförderte Investitionen
(einschließlich Finanzanlagen) -9

-178
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Liquiditätslage

Die vorstehende Überdeckung stellt das Netto-Umlaufvermögen bzw. die Liquidität

auf mittlere Sicht als Ausgangspunkt weiterer Liquiditätsbetrachtungen dar.

31.12.2025 31.12.2024 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Liquidität auf mittlere Sicht/
Netto-Umlaufvermögen 1.044 1.222 -178

Urlaubs- und Überstundenrückstellung 46 65 -19

Liquidität auf kurze Sicht 1.090 1.287 -197

Betriebsgewöhnlicher monatlicher
Finanzbedarf 334 321 13

Deckungsfaktor in Monaten (Verhältnis
Liquidität auf kurze Sicht zu betriebs-
gewöhnlichem Finanzbedarf) 3,3 4,0 -0,7

Wir weisen darauf hin, dass die Betrachtungen zur Zahlungsbereitschaft stichtags-

bezogen sind. Eine längerfristige Prognose ist aus ihnen wegen der Änderung der

Bezugsgrößen durch nachfolgende Geschäftsvorfälle nicht ohne Weiteres ableitbar.

26 51630-202503



6 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses zum

31. Dezember 2025 des Hessische Krankenhausgesellschaft e. V. – Geschäfts-

bereich Verband –, Frankfurt am Main, erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321

HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsbe-

richten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW

PS 450 n. F. (10.2021)).

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf

Tz. 3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Mainz, 10. Juni 2026

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Mainz

  

Dirk Riesenbeck-Müller Tabea Lücke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Steuerberater
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Hessische Krankenhausgesellschaft e. V.
- Geschäftsbereich Verband -
Frankfurt am Main

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024

EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.382,00 23

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.075,00 20

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 10.000,00 10

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 500.000,00 500

510.000,00 510

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 219.696,50 164

2. Sonstige Vermögensgegenstände 37.100,35 56

256.796,85 220

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.128.738,29 1.373

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.687,28 6

1.931.679,42 2.152
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P A S S I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024

EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Vereinskapital 248.504,08 249

II. Gewinnrücklagen 243.000,00 243

III. Gewinn-/Verlustvortrag 1.080.540,73 1.237

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -194.498,89 -157

1.377.545,92 1.572

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 188.630,00 183

2. Sonstige Rückstellungen 298.283,44 279

486.913,44 462

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.804,74 75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

39.804,74 EUR (Vorjahr 75 TEUR)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 27.415,32 43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

28.267,82 EUR (Vorjahr 43 TEUR)
- davon aus Steuern

26.121,82 EUR (Vorjahr 39 TEUR)

67.220,06 118

1.931.679,42 2.152
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Hessische Krankenhausgesellschaft e. V.
- Geschäftsbereich Verband -
Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

2025 2024
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 3.656.785,36 3.555

2. Sonstige betriebliche Erträge 141.867,24 130

3.798.652,60 3.685

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.877,05 6

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.499.499,03 1.318

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 406.167,74 354
- davon für Altersversorgung

129.122,26 EUR (Vorjahr 142 TEUR)

1.905.666,77 1.672

Zwischenergebnis 1.885.108,78 2.007

5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 19.303,72 19

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.108.491,08 2.173

Zwischenergebnis -242.686,02 -185

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 2

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 37.761,75 29

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.909,00 3
- davon aus der Aufzinsung

1.909,00 EUR (Vorjahr 3 TEUR)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -12.334,38 0

11. Ergebnis nach Steuern/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -194.498,89 -157

Frankfurt am Main, den 9. Juni 2026

gez. Dr. Christian Höftberger gez. Dr. Thomas Menzel        gez. Michael Sammet
              Präsident                   Vizepräsident                            Vizepräsident
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Hessische Krankenhausgesellschaft e. V.
- Geschäftsbereich Verband -
Frankfurt am Main

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Hessische Krankenhausgesellschaft e. V. –

Geschäftsbereich Verband –, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-

pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Geschäftsbereichs Verband zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-

verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
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beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen des Geschäftsbereichs Verband abzuge-

ben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-

nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit
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des Geschäftsbereichs Verband zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-

sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-

stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Geschäftsbereich Verband

seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Mainz, 10. Juni 2026

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Mainz

  

Dirk Riesenbeck-Müller Tabea Lücke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Steuerberater
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